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VORSTOSS

Motion Pascal Furer, SVP, Staufen, vom 3. März 2015 betreffend Schuldenabbau durch Zuwei-

sung der Negativzinsen in die Sonderfinanzierung

Text:

Der Regierungsrat soll dem Grossen Rat jeweils mit Budget und Jahresbericht beantragen, mindes-

tens die Erträge aus negativen Schuldzinsen der Spezialfinanzierung Sonderlasten gutzuschreiben.

Begründung:

Der aktuelle Kapitalmarkt ermöglicht es dem Kanton Aargau Geld aufzunehmen mit einem negativen 

Schuldzins. Diese ausserordentliche Situation lenkt vom strukturellen Defizit der Staatsrechnung ab, 

wenn solche Zinseinnahmen die laufende Rechnung verbessern. Deshalb sollen mindestens diese 

Negativzinsen gemäss § 4 Absatz 1 lit. f des Gesetzes über die Finanzierung der Sonderlasten (G 

Sonderlasten) der Sonderfinanzierung gutgeschrieben und damit die Schulden reduziert werden. 

Noch ehrlicher und nachhaltiger wäre es, auch den unter normalen Umständen zu bezahlenden Zins 

der laufenden Rechnung zu belasten und der Sonderfinanzierung gutzuschreiben.

Der Schuldenabbau und die nachhaltige Finanzpolitik bewahren den Kanton vor grossen Defiziten 

nach Ende der Tief- bzw. Negativzinsphase und garantieren ihm damit Handlungsspielraum in der 

Zukunft.
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